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Kreisrunde Farmen im siidwestlichen Kapland (Stidafrika)

Elri Liebenberg

1652 grundete die Niederlandisch-Ost-
indische Kompanie (Verenigde Oostindi-
sche Compagnie, VOC) am Kap der
Guten Hoffnung in der Tafelbucht eine
Niederlassung, um die auf der Route Eu-
ropa—Asien segelnden Schiffsbesatzun-
gen mit frischen Lebensmitteln zu ver-
sorgen. Die VOC war ein kommerzielles
Unternehmen und als solches nicht an
der Grindung einer hollandischen Kolo-
nie interessiert. Vielmehr erhoffte sie sich
unter ihrer Aufsicht eine prosperierende
Landwirtschaft. Die ersten Siedler («Vrije
Burghers») erhielten soviel Land, wie sie
in drei Jahren anzubauen vermochten. Es
wurde ihnen auch erlaubt, eigenes Vieh
zu halten, wobei dieses nur auf einer
kommunalen Allmend weiden durfte.
Das Klima am Kap ist so mild, dass das
Vieh auch im Winter im Freien gehalten
werden kann und somit weder Stalle
gebaut noch Futter angepflanzt werden
mussten.

Die Landwirtschaft war arbeitsintensiv
und Faktoren wie Preismonopol der VOC,
fur das herrschende Klima ungeeignete
Getreidesorten, schlechtes Werkzeug so-
wie der starke Sudostwind erlaubten
keinen profitablen Getreideanbau. Die
Mehrheit der Siedler war mit der Vieh-
zucht viel erfolgreicher, weil sie be-
deutend weniger arbeitsaufwéndig war.
Fleisch konnte gut verkauft werden und
so erstaunte es nicht, dass die kostenlos
zur Verfligung gestellten, sogenannten
Lehnfarmen zwar behalten und mit ei-
nem Minimum von Aufwand Landwirt-
schaft betrieben wurde, die Viehherden
aber immer grosser wurden. Bald reich-
ten die kommunalen Weideplatze nicht
mehr aus und die Farmer trieben ihre
Herden wéhrend den trockenen Som-
mermonaten unter der Obhut eines
Familienmitgliedes oder eines Sklaven
weiter in das noch menschenleere Hin-
terland. Besorgt, die Kontrolle tiber das
Grenzgebiet nicht zu verlieren, erlaubte
die VOC den Farmern einen Bewegungs-
radius ihres Viehs von maximal einer Ta-
gesreise vom Wohngebdude aus ge-
messen.

1703 wurde diese Vorschrift annulliert
und alle Gesuche fur ein freies Weide-
recht bewilligt. Wahrend anfénglich die
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Bewilligung nur fur drei bis vier Mona-
te ausgestellt wurde, gab es ab 1720 sol-
che fr zwolf Monate, vor allem fur die-
jenigen Siedler, die Uber keine eigene
Farm verfgten. Seit 1714 wurde fur die
Ausstellung eines Weiderechts («Lening-
plaats») eine Gebuhr, ein sogenanntes
«Recognisiegeld» verlangt. Das Weide-
recht war provisorisch, das zugeteilte
Land nur rudimentar umschrieben und
nach wie vor als kommunal betrachtet.
Die Zahl der Siedler ohne Lehnfarm nahm
von Jahr zu Jahr zu; das gemeinsame
Benutzen der Weiden fihrte immer
haufiger zu Komplikationen. Zudem be-
gannen einige Siedler, auf den zuge-
teilten Weiden feste Installationen, zum
Teil sogar Wohnhauser zu errichten. End-
lich realisierte die VOC, dass die ange-
wandte Verteilung der sich Uberschnei-
denden Weiderechte kaum mehr taug-
lich war und sie beschloss, die Bewilli-
gungen zum ausschliesslichen Gebrauch
eines einzelnen Siedlers freizugeben.
Bedingung war, dass in der Mitte des
Grundstlickes mindestens ein aufge-
schichteter Steinhaufen oder ein Unter-
stand errichtet wurde, so dass ersichtlich
war, dass es besetzt war. Die VOC-Behor-
de betrachtete diese Grundsticke wie
Lehnfarmen, ohne dass sie aber vorher
offiziell inspiziert oder vermessen wor-
den waren. Der Pachter hatte selber zu
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y Abb. 1: Kreisrunde Farmen.
Ausschnitt aus Blatt 3319
Worcester. SA 1:250000
Topocadastral series, 1985.
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Uberpriifen, ob das fragliche Grundsttck
nicht bereits von jemand anderem be-
setzt war.

Dieses unkomplizierte Lehnverfahren
funktionierte verhaltnismassig gut, solan-
ge ausreichend Landreserven zur Verfi-
gung standen. Die VOC war der Mei-
nung, dass einem Frontier-Farmer genu-
gend Land fir eine lebensféhige Existenz
zugesprochen werden sollte. Gegen En-
de des 18. Jahrhunderts anderte sich
diese Situation, als es immer mehr zu Zu-
sammenstossen mit den benachbarten
schwarzen Stammen im Osten und mit
den Buschmannern im Norden kam, die
eine weitere Ausdehnung der Wohnge-
biete erschwerten. Weil das Innere Std-
afrikas zum Teil wenig Niederschlage
aufweist und nur Regionen mit standi-
gen Wasserldufen gutes Weideland ga-
rantieren, hielt die VOC mit Pachtbewil-
ligungen fur Gebiete ohne klar definierte
Begrenzungen oder Namen zuriick. Noch
heute bendtigt jedes Grundstlck, das
fur landwirtschaftliche Nutzung bean-
sprucht wird, fur das sudafrikanische
Grundbuch («South African cadastral
system») einen eigenen Namen. Damals
galt die Regel, dass ein Weiderecht nur
ausgestellt wird, wenn — vom Mittel-
punkt aus gemessen — innerhalb eines
Radius von einer halben Stunde Marsch-
distanz kein Nachbar Besitzanspriiche
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Abb. 2: Kreisrunde Farmen.
Ausschnitt aus Blatt Bredasdorp,
Map of the Colony of the Cape of
Good Hope, 1890. Massstab 800
Kaplandische Ruten zu 1 Inch
(ca.1:120000).
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stellt. Obschon kein Gesetz oder keine
Vorschrift existierte, galt fur ein auf
diese Weise definiertes Grundsttick eine
Marschdistanz von 3000 Schritten oder
Yards (= 750 Rhineland roods. 1 Rhine-
land rood = 12,389 British feet =
3,766 m), was wiederum eine Flache von
ungefahr 2945 Morgen (6000 acres oder
2420 ha) bedeutete. Etwas vereinfacht:
Der Durchmesser einer solchen Farm be-
tragt ungefahr 6 km.

Die «Stunden-Regel» war eine unent-
behrliche Faustregel fur eine unkompli-
zierte Handhabung der Rechte eines be-
reits existierenden Pé&chters. Fehlende
Wasservorkommen oder ungeeignete
Topographie konnten hingegen Grinde
fur eine Nichterteilung einer Pacht sein,
auch wenn sich die nachste Farm weiter
entfernt als eine Stunde Marschdistanz
befand. Das fuhrte dazu, dass sich im
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Kapland keine ideale, regelmassige An-
ordnung solcher kreisformiger Grund-
stlicke findet und dass dazwischen im-
mer wieder freie, besitzerlose Flachen
(«Uitvalgrond») existierten (Abb. 2). Weil
sich dort niemand neu ansiedeln konnte,
waren die bestehenden Farmen meist be-
deutend grosser als die theoretisch még-
liche Flache von 3000 Morgen. Solange
niemand direkten Anspruch auf das an-
grenzende Grundstlck hatte, war die
Farmgrosse praktisch unlimitiert.

Obschon das Absteckungsverfahren der
kreisrunden Farmen formal nie in den
Gesetzen des Kaplandes verankert wor-
den war, behielt es doch Gultigkeit wah-
rend des ganzen 18. Jahrhunderts. Eine
richtige Vermarkung waére sehr auf-
wandig, wenn nicht fast unmdglich ge-
wesen. Zudem fehlte es an ausgebildeten
Vermessern und ebenso an tauglichen
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Vermessungsinstrumenten. Zudem pas-
ste dieses System zum Drang der frei-
heitsliebenden hollédndischen Siedler, die
ein Leben moglichst fern jeglicher Ein-
schrankungen offizieller Behérden und
Nachbarn anstrebten.

Im Jahre 1806 — nach 150 Jahren unter
Fihrung der VOC - Ubernahmen die
Englander die Herrschaft des Kaplandes.
Ab 1813 wurden keine weiteren Lehn-
farmen mehr bewilligt. Stattdessen wur-
de ein neues Pachtsystem angewendet,
das auf einer jahrlichen Zinsabgabe be-
ruhte. Die bereits anséssigen Farmer
konnten ihre Lehnfarmen nach dem alten
System behalten. Diese wurden nun aber
vermessen, auf Planen graphisch festge-
halten und die Besitzer erhielten eine
offizielle Grundsticksurkunde. Um die
Lehnfarmer zu zwingen, sich an das neue
Besitzsystem anzuschliessen, wurde ih-
nen die Vergrosserung ihres Landbesit-
zes untersagt. Die maximale Farmgrosse
wurde auf 3000 Morgen limitiert. Ein
Farmer konnte aber mehrere Farmen be-
sitzen.

Die Formen der Grundstlicke im west-
lichen Teil des Kaplandes begannen nach
1813 zu variieren. Schlecht ausgebildete
Landvermesser sowie die Schwierigkeit
der praktischen Umsetzung der gesetz-
lichen Vorgaben fihrte dazu, dass im
Jahre 1821 erst 443 von 2206 Lehnfar-
men in Pachtfarmen umgewandelt wa-
ren. Dort, wo erfahrene Vermesser tatig

waren, blieben die kreisrunden Formen —
oder Teile davon — der urspringlichen
Lehnfarmen weiterhin erhalten und sind
auf den topographischen Karten des
westlichen Kaplandes deutlich erkennbar
(Abb. 1 und 3). Manche der kreisrunden
Lehnfarmen wurden aber einfachheits-
halber zu quadratischen Flachen mit ei-
ner Seitenlange von 1341,64 Rhineland
roods oder 5052 m (= 3000 Morgen) um-
gesetzt. Neue Farmen wurden rechteckig
abgesteckt, wobei aber zum Beispiel ein
angrenzender Wasserlauf auch zu einem
naturlichen Grenzverlauf fuhren konnte.
Als mit der Zeit Land rar wurde, begann
man auch das zwischen den kreisrunden
Farmen liegende Brachland («Uitval-
grond») stlickweise zu verkaufen.
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Abb. 3: Kreisrunde Farm
«Hooikraal». Ausschnitt aus Blatt
3420BB Heidelberg, SA 1:50000
Topographical series, 1985.

Elri Liebenberg, em. Prof. Dr.

P.O. Box 36345

Menlo Park 0102, Pretoria
South Africa

E-Mail: elri@worldonline.co.za

Cartographica Helvetica, Heft 33, Januar 2006



	Kreisrunde Farmen im südwestlichen Kapland (Südafrika)

